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REPVBLIK ÖSTERREICH A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (022 2) 66 15/0 

Sachbearbeiter 
BUrJJOESKANZLERAMT 

GZ. 921.010/1-II/1/83 

Vertragsbedienstetengesetz 1948; 
RETTENBACHER 

Klappe 2 5 4 3 Ourchwahl 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Entwurf einer 34. Vertragsbedienstetenge­
setz-Novelle; 
Begutachtungsverfahren 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

1017 Wi e n 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

( ,  ! /" : -�� " tY" .1<1 � f.� -1ti; '-'1..A t-. ,"'-

Ge 5 e tz e nt 'IV u rf 
ZL" ... " .............. � .. �' .. " .... - G;t119J) 
Datum�:": .......... : .. : .. · .. : .. � ... !.���_._ ....... _ 

-

Vertei;U9.�t���� .. �� .... ..l"t.'!t!L� 
i 

Im Sinne des ho. Rundschreibens vom 21. N�ember 1961, 

GZ. 94 108-2a/61, in der Fassung des Rundschreibens vom 

24. Mai 1967, GZ 22 396-2/67, übermittelt das Bundes­

kanzleramt 25 Ausfertigungen des Entwurfes einer 34. Ver­

tragsbedienstetengesetz-Novelle samt Erläuterungen. 

Die begutachtenden Stellen werden unter einem ersucht, 

dem Präsidium des Nationalrates im Sinne der obzitierten 

Rundschreiben 25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme 

zu dem gegenständlichen Gesetzesentwurf zuzuleiten. 

Beilagen 19. September 1983 
Für den Bundeskanzler: 

STIERSCHNEIDER 
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• 
REPUBLIK OSTERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 
GZ. 921.010/1-II/1/83 

Vertragsbedienstetengesetz 1948; 
Entwurf einer 34. Vertragsbediensteten­
gesetz-Novelle; 
Begutachtungsverfahren 

An 

A-1014 WIen, Ballhausplatz 2 
Tel. (0 22 2) 66 1510 
Sachbearbeiter 

RETTENBACHER 

Klappe 254 3 Durchwahl 

Femschreib-Nr. 1370-900 
DVR:OOOOO19· 

Bitte in der Antwort die Gesch4ftszahl 

dieses Schreibens anzuführen. 

die österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die Volks.anwal tschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesministerien 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
das Sekretariat von Frau Staatssekretär DOHNAL 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der 

Niederösterreichischen Landesregierung 
den österreichischen Städtebund 
den österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
den österreichischen Arbeiterkammertag 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreich� 
den österreichischen Landarbeiterkammertag 
den österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 

Das Bundeskanzleramt übermittelt in der Anlage den Entwurf 

einer 34. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle sowie den Ent­

wurf von Erläuterungen hiezu und ersucht um Abgabe einer 

Stellungnahme bis 20�Okt�Qe�_1983 in zweifacher Ausfertigung. 
_ . .-- � 

Sollte bis zum angegebenen Termin eine Stellungnahme nicht 

einlagen, darf eine Zustimmung zum vorliegenden Entwurf ange­

nommen werden. 

(19. September 1983) 

29/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)2 von 21

www.parlament.gv.at



- 2 -

Weiters d�rf im Sinne des ho. Rundschreibens vom 21. November 

1961, GZ •• 94.108-2a/61, in der Fassung des Rundschreibens 
I 

,vom 24. M�i 1967, GZ. 22.396-2/67, gebeten werden, dem 
, 

präsidium; des Nationalrates 25 Ausfertigungen der do.Stellung-

nahme zuz�leiten und das Bundeskanzleramt hievon in Kenntnis 

zu setzen� 

Beilage 

Fü 
de 

19. September 1983 
Für den Bundeskanzler: 

STIERSCHNEIDER 
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E n t w u .r f 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXXX, mit dem das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 geändert wird 

(34. vertragsbedienstetengesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, zuletzt 
geändert durch Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 137/1983, 
wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 3a wird angefügt: 
"Auf die Berücksichtigung dieser Zeit für die Bemessung der 
Abfertigung im nachfolgenden Dienstverhältnis ist jedoch § 35 
Abs. 5 Z 3 anzuwenden." 

2. An die Stelle des § 11 Abs. 3 treten folgende 
Bestimmungen: 

" (3) Dem vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des 
Entlohnungsschemas I gebührt bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres an Stelle des Monatsentgeltes nach den Abs. 1 
und 2 und der Verwaltungsdienstzulage nach § 22 Abs. 2 ein 
Monatsentgelt in nachstehender Höhe: 
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vorq bis zum in der Entlohnungsgruppe 

d I e I vollendeten 
! Lebensjahr Schilling 

-

16 
17 

i 16 
17 
18 

3 
5 
6 

478 3 284 
218 4 927 
957 6 569 

(4) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 ist das 
Monatsentgeit der sonstigen vOllbeschäftigten 
vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I bis zur Vollendung 
des 18. Leb$nsjahres nach dem Monatsentgelt der 
Entlohnungs�tufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem Monatse�tgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen." 

i 
I! 

3. § l4! Abs. 4 erhält die Bezeichnung "(5)"; an die Stelle 
I 

des § 14 Ab�. 3 treten folgende Bestimmungen: 
! . 

"(3) De� vOllbeschäftigten Vertragsbediensteten des 
I 

Entlohnungs�chemas 11 gebührt bis zur Vollendung des 
18. LebenSj�hre� anstelle des Monatsentgeltes nach den 
und 2 und drr Verwaltungsdienstzulage nach § 22 Abs. 2 
Monatsentgell t in nachstehender Höhe: 

! 

! 

Abs. 1 
ein 

.1 bis vqm zum in der Entlohnungsgruppe 
! 

vollendeten 
! Lebensjahr 
I 
I 16 .... I 

le 17 
11 18 I 

I ! 

p 4 

3 403 
5 105 
6 806 

p 5 
Schilling 

3 306 
4 958 
6 611 

(4) Ab�eichend von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 ist das 
. Monats�ntg1lt der sonstigen vollbeschäftigten 
vertragsbeiiensteten des Entlohnungsschemas 11 bis zur 

I 
I 
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Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der 
Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen 

dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und I zu bemessen.w 

4. Im § 24 Abs. 8 entfällt der Ausdruck Wmit Ausnahme des 

stillge1desW� 

5. § 26 Abs. 2 Z 2 erhält foJgende Fassung: 

"2. die zeit der Ableistung des Präsenzdienstes nach dem 
Wehrgesetz 1978, BGBI. Nr. 150, und des Zivildienstes nach dem 

Zivildienstgesetz, BGBI. Nr. 187/1974, sowie die Zeit als 

Fachkraft für Entwicklungshilfe im Sinne des 

Entwicklungshelfergesetzes, BGBI. Nr. /1983:w 

6. Im § 44a Abs. 1 Z 3 wird der Ausdruck 

wArbeitslehrerinnenw durch den Ausdruck wLehrer für 
WerkerziehungW ersetzt. 

7. An die StelJe des § 44a Abs. I letzter Satz treten 

folgende Bestimmungen: 

wVertragslehrern, die auf den in Z 3 und 4 angeführten 

Arbeitsplätzen verwendet werden und die auch die dort angeführte 

Befähigung aufweisen, gebührt eine Dienstzulage auch dann, wenn 

sie der Entlohnungsgruppe I 2b 1 angeh6ren. Die Dienstzulage 

beträgt für jede Jahreswochenstunde 

in der EntJohnungsgruppe 1 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  419,40 S, 
in der Entlohnungsgruppe 1 2b I • • • • • • • • • • • • • • • • • •  104,90 S. 

In der Entlohnungsgruppe 1 3 eth6ht �ich diese Dienstzulage bei 

den in Z J genannten Fremdsprachlehrern an POlyteChnischen 

Lehrgängen und bei den in Z 3 genannten Lehrern für 
Werkerziehung an POlyteChnischen Lehrgängen und 

hauswirtschaftlichen Berufsschulen um 152,20 S jährJich. In der 

Entlohnungsgruppe J. 2b I erh6ht sich die im zweiten Satz 

angeführte Dienstzulage bei den in Z 3 genannten Lehrern für 
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werkerziehu�g an polytechnischen Lehrgängen 
hauswirtsch�ftlichen Berufssch�1en um 38, 1 0  

8. § 44� Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

und an 
S jährlich. " 

" (4) Veitragslehrer (Kindergärtnerinnen) der 
EntlohnUngS�ruppe 1 3, die, ohne die im Abs. 1 Z 3, 4 oder 5 
angefahrten l Bef�higUngen aufzuweisen, in einer der in diesen 
Bestimmungem angeführten Verwendungen beschäftigt werden, sowie 

I Religions1e*rern der Entlohnungsgruppe 1 3, die an Hauptschulen, 
sonderschul.n oder polytechnischen Lehrgängen verwendet werden, 
gebührt für ! jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 
183, 70 S jä�rlich; sie erh6ht sich bei den an polytechnischen 
Lehrgängen �erwendeten Vertragslehrern um 152, 20 S. Der erste 
Satz ist au� vertragslehrer der Entlohnungsgruppe 1 2b 1, die 

I die gemäß §I  43 Abs. 2 auf Vertragslehrer der 
! 

Entlohnungs�ruppe 1 2b 1 arizuwendenden Erfordernisse der 
,Anlage 1 zu� BDG 1979 ausschließlich nach Z 26. 2 l,it. b oder 
Z 26. 8 dies�r Anlage erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe , 
anzuwenden, ; daß die l?ienstzulage 45, 90 S und die für die 

! 
Verwendung �n polytechnischen Lehrgängen vorgesehene Erh6hung 
der Dienstzulage 38, 10 S beträgt; Abs. 3 ist auf diese Lehrer 
nicht anzu enden. " 

9. Im § 44a wird folgender Abs. 6 eingefügt: 
I 

" (6) v�rtragSlehrern des Entlohnungsschemas 11 L, die an 
polytechnidchen Lehrgängen Deutsch beziehungsweise Mathematik 

I 
unterricht�n, gebührt für die Dauer der Verwendung für jede 
JahreSWoch�nstunde eine Dienstzulage in H6he von 

1. 199 )50 S, wenn sie in einer Schalergruppe oder Kl,asse , 
lei�tungsdifferenzierten Unterricht erteilen, 

I 
f 

2. 249 J 10 S, wenn sie in zwei oder mehr SchüJergruppen oder 
! 

Kla�sen leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen. " 
I 

) O. Im l § 44a erhalten die bisher igen Abs. 6 bis 8 die 
! 
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Bezeichnung " (7) " bis " (9) ". 

]). Im neuen § 44a Abs. 8 wird 
a) der Ausdruck "im Abs. 6 angeführten Ausmaß" durch den 

Ausdruck "im Abs. 7 angeführten Ausmaß", 
b) der Ausdruck "der im Abs. 6 angeführten Ansätze" durch 

den Ausdruck "der im Abs. 7 angeführten Ansätze" 

ersetzt. 

1 2. Die Uberschrift zu § 49 und der § 49 erhalten folgende 
Fassung: 

"Abfertigung der Vertragslehrer 

§ 49. (1) § 35 Abs. 2 Z 1 ist nicht anzuwenden, wenn das 
Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit, jedoch auf ganze 
Unterrichtsperioden (§  38 Abs. 2f eingegangen und ohne 
Unterbrechung erneuert oder verlängert wurde. Schulferien 
zwischen den Unterrichtsperioden gelten nicht als Unterbrechung 
im Sinne dieser Bestimmung. 

(2) Für die Bemessung der Abfertigung sind die gemäß Abs. 1 
zusammenhängenden Dienstzeiten wie Zeiten eines einzigen 
durchgehenden Dienstverhältnisses zu behandeln; eine Abfertigung 
gebührt daher nach Abs. 1 in Verbindung mit § 35 lediglich am 
Ende dieser gesamten Periode. 

(3) Bei Vertragslehrern sind der Bemessung der Abfertigung 
an Stelle des für den letzten Monat des Dienstverhältnisses 
gebührenden Monatsentgeltes und der Haushaltszulage das 
Monatsentgelt und die Haushaltszulage zu Grunde zu legen, die 
sich - bei Anwendung der für den letzten Monat des 
Dienstverhältnisses maßgebenden Entgeltansätze - aus dem 
Durchschnitt der Wochenstundenzahl der letzten 24 Kalendermonate 

ergeben. " 
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Artikel II 

Den Ver agsbediensteten der Entlohnungsgruppen e, d, p 5 
I 

und p 4, di� sich �um zeitpunkt des Inkrafttretens des Art. I 
I 

Z 2 und 3 i� einem Dienstverhältnis befinden, auf das das 

Vertragsbed'enstetengesetz 1948 anzuwenden ist, und die das 

18-. Lebensj hr noch nicht vollendet haben, gebührt bis zur 
Vollendung �es 18. Lebensjahres an Stelle des im § 11 Abs. 3 

beziehUngsw�ise § 14 Abs. 3 vorgesehenen Monatsentgeltes ein 

Monatsentge�t in nachstehender Höhe: 
! 

� 

in der Entlohnungsgruppe SChilling 

e 7 006 
d 7 396 

P 5 7 056 
P 4 7 255 

S 21 de, Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ist sinngemäß 
I 

anzuwenden. i 

Artikel III 
I 
i 

Art. XIt Abs. 1 und 2 der 41. Gehaltsgesetz-Novelle, BGB1. 
Nr • • • •  /198 , ist auf Vertragslehrer sinngemäß anzuwenden. 

Artikel IV 

(1) Für Vertragsbedienstete, die sich am 1. Feber 1984 in 
I 

einem Bundesdienstverhältnis befinden, ist auf deren Antrag der 
i 

' 

Vorrückungs�tichtag gemäß S 26 des vertragsbedienstetengesetzes 
i 

1948 in der ! Fassung des Art. I und gemäß Art. II der 
J5. vertrag�bedienstetengesetz-Novelle, BGB1. Nr. 199/1969, neu 

feszusetzen ;, wenn dieser Vorrückungsstichtag infolge der 

NeUregeJUng ! des Art. I Z 5 günstiger ist als der auf Grund der 
bisherigen �estimmungen für die Entlohnungsgruppe geltende 
vorrÜCkUngSrtichtag, in der der Vertragsbediehstete angestellt 
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"wurde. 

(2) Die bezugsrechtliche Stellung der Vertragsbediensteten, 
deren Vorrückungsstichtag nach Abs. 1 neu festgesetzt wird, ist 
mit dem Tag d'es Wirksamwerdens dieser Maßnahme um den Zeitraum 
zu verbessern, um den der gemäß § 19 Abs. 6 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 auf den nächstliegenden 
Vorrückungstermin gerundete verbesserte Vorrückungsstichtag vor 
dem gemäß § 19 Abs. 6 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

gerundeten bisherigen Vorrückungsstichtag liegt. 

(3) Die Verbesserung des Vorrückungsstichtages gemäß Abs. 1 
und die Verbesserung der bezugsrechtlichen Stellung gemäß Abs. 2 
sind, 

]. wenn der Antrag gemäß Abs. 1 bis zum 30. Juni 1984 
gestellt wurde, mit Wirksamkeit vorn J. Feber 1984, 

2. wenn der Antrag gemäß Abs. ] nach dem 30. Juni J984 
gestellt wurde, mit Wirksamkeit von dem auf den Tag der 
Antragsteilung folgenden Monatsersten 

durchzuführen. 

Artikel V 

(1) Es treten in Kraft: 
]. Art. I" Z 6 bis 8 und - für die Unterrichtserteilupg in 

der 3. Schul stufe - Art. 111 mit 1. September 1983, 
2. Art. I Z 2 und 3 und Art. 11 mit 1. Jänner 1984, 
3. Art. I Z 5 und Art. IV mit 1. Feber 1984, 
4. - für die Unterrichtserteilung in der 4. Schulstufe 

- Art. 111 mit 1. September 1984. 

(2) Art. 111 tritt mit Ablauf des 31. August 1988 außer 
Kraft • 

. (3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundeskanzler betraut, in Angelegenheiten jedoch, die nur den 
Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, dieser 
Bundesminister betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

a) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und die 
Entschädigung der im Bundesdienst verwendeten Lehrlinge 
weisen starke betragliche Unterschiede auf. 

b) Im gleichzeitig eingebrachten Entwurf einer 
41. Gehaltsgesetz-Novelle sind für Beamte Maßnahmen 
vorgesehen, die zum Teil auch für Vertragsbedienstete in 
Betracht zu ziehen sind. 

Z ::.el: 

a) Anpassung des Monatsentgeltes an die für die 
Lehrlingsentschädigung maßgebenden Verhältnisse. 

b) Anpassung des Vertragsbedienstetenrechtes an die 
vorgesehenen Änderungen des Beamtenrechtes, soweit dies die 
unterschiedliche Dienstrechtssystematik zuläßt. 

Inhalt: 

a) Neuregelung des Monatsentgeltes der Vertragsbediensteten, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unter 
Bedachtnahme auf die Höhe der Lehrlingsentschädigung. 

b) Die Bestimmungen über die Vordienstzeitenanrechnung und ijber 
bestimmte Dienstzulagen der Lehrer werden an die für die 
Beamten vorgesehenen Änderungen angepaßt. 
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Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

I 
Die Mehrkosten ! sind in dem gleichzeitig eingebrachten Entwurf 
einer 41. Geha�tsgesetz-Novelle berGcksichtigt. 

ERLÄUTERUNGEN 

Zu  d�n ein.elnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfes wird 
bemerkt: 

Zu  Art. I � 1: 
i 

Die H6he e�ner Abfertigung, die einem vertragsbediensteten 
beim AUSSChei�en aus dem Dienstverhältnis bei Vorliegen der 
gesetzlichen oraussetzungen zusteht, hängt unter anderem von 
der Dauer des betreffenden Dienstverhältnisses ab. Nach § 35 
Abs. 5 sind unter bestimmten Voraussetzungen auch frGhere 

I 

Dienstzeiten, !die in einem Dienstverhältnis zu einer 
, I 

inländischen qebietsk6rperschaft zurückgelegt wurden, der für 
I 

die H6he der 1bfertigung maßgebenden Dienstzeit zuzurechnen. 
Eine solche z�reChnUng ist jedoch nach § 35 Abs. 5 Z 3 
ausgeschlosse�, wenn der Vertragsbedienstete bei Beendigung des 
frGheren DienJtverhältnisses eine Abfertigung erhalten hat, 

I 
soweit er die�e Abfertigung nicht rGckerstattet. , 

wird ein v4rtragsbedienstet�r gemäß § 3a aus einem anderen 
Bundesdienstv�rhältnis Gbernommen, is� diese frühere Dienstzeit 

i 
wie ein Teil �es neuen vertragsbediensteten-Dienstverhältnisses 
zu behandeln, � sodaß in diesem Fall, wenn der Bedienstete bei 

I 

Beendigung de� frGheren Dienstverhältnisses eine Abfertigung 
erhalten hat tnd diese nicht rGckerstattet, die 
Ausschlußbest mmung des § 35 Abs. 5 Z 3 nicht greift. Aus 
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Gründen der Gleichbehandlung wird nun festgelegt, daß § 35 
Abs. 5 Z 3 auch in diesem Fall anzuwenden sein soll, sodaß die 
Zeit des früheren Dienstverhältnisses, die nach § 3a als Teil 
des gegenwärtigen Dienstverhältnisses gilt, nur im Falle der 
Rückzahlung einer bei Beendigung dieses früheren 
Dienstverhältnisses allenfalls erhaltenen Abfertigung für die 
Bemessung der Abfertigung nach dem gegenwärtigen 
Dienstverhältnis �u berücksichtigen ist. 

Zu Art. I Z 2 und 3 und zu Art. 11: 

-Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird in den 
Entlohnungsgruppen e, d, p 4 und p 5 unter Bedachtnahme auf die 
H�he der üblichen Lehrlingsentschädigungen neu gestaltet. Die 
Neugestaltung berücksichtigt den Umstand, daß der 
Vertragsbedienstete im Gegensatz zu dem - auch in schulischer 
- Ausbildung stehenden Lehrling eine durchgehende 
Dienstleistung erbringt. Auf vertragsbedienstete, die einer 
anderen als den angeführten Entlohnungsgruppen angehören, und 
für Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis vor dem 
1. Jänner 1984 begonnen hat, ist die bisherige Regelung 
weiterhin anzuwenden. 

Zu  Art. I Z 4: 

Hier wird der Umstand berücksichtigt, daß die Regelung über 
das Stillgeld im § 163 ASVG schon vor längerer zeit aufgehoben 
worden ist. 

Zu Art. I Z 5: 

Zeiten, die als Entwicklungshelfer im Sinne des 
Entwicklungshelfergesetzes zurückgelegt wurden, sollen - so wie 
bereits schon bisher Präsenz- und Ziv{ldienstzeiten - zur Gänze 
für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages berücksichtigt 
werden. 
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Zu Art. I � 6 bis 8: 
i 
i Hier wird tür die auf Grund der 39. Gehaltsgesetz-Novelle, 

BGB1. Nr. 350/� 982, aus der Entlohnungsgruppe 1 3 in die 
Entlohnungsgru�pe 1 2b 1 überstellten Lehrer für Werkeziehung 
eine ähnliche Dienstzulagenregelung geschaffen, wie sie bereits 

i 
in der Entlohn�ngsgruppe 1 3 besteht. Infolge der h6heren 
Einstufung der ZUlagenempfänger wird die neue Dienstzulage 
entsprechend g�ringer bemessen als die. in der 
Entlohnungsgruppe 1 3 vorgesehene Dienstzulage. Diese Regelung 
erfaßt auch di� Religionslehrer, die gemäß den Art. IX bis XI I 

des gleichzeit�g eingebrachten Entwurfes einer 
41. GehaltSges�tz-Novelle in die Entlohnungsgruppe 1 2b 1 

I 
überstellt wer�en. 

Zu Art. 9 bis 11: 

Mit der Gehaltsgesetz-Novelle, BGB1. Nr. 350/1982, 
wurde für Lehr r, die an Polytechnischen Lehrgängen in 
Leistungsgrupp n unterrichten, eine Dienstzulage eingeführt. 
Diese Regelung wurde durch die Rezeptionsklausel des § 41 
Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 auch für die 
Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L wirksam. 

Art. I Z 9 führt diese Dienstzulage auch für Vertragslehrer 
des Entlohnung schemas 11 L ein. Die Z 10 und 11 enthalten die 
erforderlichen Zitierungsanpassungen. 

Zu  Art. I f 12: 

I 
I 

Hier wird klargestellt, daß diese Abfertigungsregelung 
nicht nur auf �ertragslehrer des Entlohnungsschemas I L, 

sondern auch a�f Vertragslehrer des Entlohnungsschemas 11 L 
anzuwenden ist I. 
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Zu Art. 111: 

Auf die Erläuterungen zu Art. XII des gleichzeitig 
eingebrachten Entwurfes einer 41. Gehaltsgesetz-Novelle wird 
verwiesen. 

Zu Art. IV: 

Dieser Art. ermöglichst die Berücksichtigung von 
Entwicklungshelferzeiten (Art. I Z 5) auch in den Fällen, in 
denen bereits der Vorrückungsstichtag ermittelt wurde, und 
regelt die Auswirkung einer allfälligen Verbesserung des 
Vorrückungsstichtages auf die bezugsrechtliche Stellung des 
Vertragsbediensteten. 

Zu Art. V: 

Art. V regelt das Inkrafttreten der einzelnen Bestimmungen 
dieses Gesetzesentwurfes und enthält die Vollziehun'gsklausel. 
Art. V Abs. 2 entspricht der Regelung des Art. XVII Abs. 2 des 
gleichzeitig eingebrachten Entwurfes einer 41. 
Gehaltsgesetz-Novelle. 

TEXTGEGENUBERSTELLUNG 

Uberndhme aus einem ander-en Bundesdienstve�hältnis 

.L� wt rd ein Bediensteter aus einem Bundesdtenstverhäl t­

nis, auf das die Bestimllunqen dieses Bundesges@tzes nIcht anzu­

wenden waren, in ein Dienstverhältnis UbernolllMen, das in den An­

w�ndungsbereich dieses Bundesgesetzes fällt, so ist er VON Zeit­
punkt der Ubernahme an 60 zu behandeln, als ob er schon während 

der Zeit des ft"üheren Dienstverhältnisses VertragsbecUensteter 

nach diesem Bundesgesetz gewesen wäre. Auf die Berücksichtigung 

{t le.:. er Zeit für dia Bemessung der Ahfertigwlg ia nachfolgenden 
lh _',sLverllältnis ist jedoch § �5 Abo . 5 Z � anzu.snden. 

Art. �s. 
§ 11. 

(3) Dem VOllbeschäftigten Vectragsbediensteten des 

Entlollnllngssche.as I gebührt bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres an Stelle des Monatsentgeltes nach den Aba. 1 
und 2 und der V erwaltungsdienstzulC!!�nach S 22 Aba. 2 ein 

Honatsentgelt in naChstehender Höhe; 

-------

I Vom bis --------
���!�:�:��n 

I 16 
J6 17 
17 18 

7.n. in der Entlohnungsgcuppe 

CI I e 
Seil. IHn 

478 I 3 284 
218 4 927 
957 6 569 

Ubernah.e aus eine. anderen Bundesdienstverhältnis 

I...1.-!..:. Wird ein Bedienstete"r aus eine. Bundesdi�nstverhält­

nis, auf das die Besti •• ungen dieses Bundesgesetzes nicht Anzu­

wenden waren, in ein Dienstverhältnis überna..en, das
, 

in den An­

wendungsbereich dieses Bundesgesetzes fällt, so ist er voa Zeit­

punkt der Ubernahme an so zu behandeln, als ob er schon während 

der Zeit des früheren Dienstverhältnisses Vertragsl»diensteter­

nach diese. Bundesgesetz gp.wesen wäre. 

(}) Abweichend von d8ft BeaU_unsen doe Abe. I und 2 is� das 

lIonats.ntselt des vollbeoehäfUst.n Yertrl18sbedlenateten de. Knt­

lohnull8s8chaaaa I bia Bur YoUenduns de8 18. LebensJahr_ nach 

da. Monataentselt der IilnUobnunS88tufe I absUslleh d8. Unter­

aehl.d8be�rl18_ &vlachen d_ lIonateentselt der EnUohnull88stu-

fe 2 und 1 KU be.essen . 
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(4) Abweichend von den Bestim ungen der Abs. 1 bis l ist das 
Honatsentgelt der sonstigen vollb schäf�igten 
Vertr.lgsuediensteten des Entlohnu gssche.as I bis zur VoJIJendung 
des 18. Lebensjahres nach dem Hon-tsentgelt der 
Entlohnungsstufe 1 aIJzüglich des nterschiedsbetratjes zwischen 

dem HOllatsqontgelt der Entlohnungs tufen 2 und I zu bellt!ssen. 

,\rt. 1 Z 3: 

� 

(3) Dem vollbeschäftigten v�rtr�9Gbediensteten des 

Entlohnungsschelßi'ls 11 gebührt bis RU� Vollendung des 
18. [,ebensjahres anstelle des HQnats,ntgeltes nach den Aba. 

uud 2 und d<er Verwaltungsdienstzulag" nach S 22 Alls. 2 ein 

Honatsentgclt in nachstehender Uö:he: i 
----------,.----------� ------------------

VOll 

16 
17 

bis ZUII 

16 
17 
18 

in der Entlohnungsgruppe 

3 403 
5 105 
6 806 

3 306 
4 958 
6 611 

(4' Abw,ichend yon den Oestimmunjgen der Aba. bis ist das 

lIonatsent.gelt der sonstigen vollbesdhäftigten 

V�rtragsbt!diensteten des EntlohnUngJschellas 1I bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres nac� de .. Monatsentgf!lt der 

Entlohnungsstufe I abzüglich des un�ecschiedabetrages zwischen 

dein Honats8ntgelt der Bntlohnungsst4fen 2 und 1 zu berAessen. 
i 

(l)I Ergibt sich die Notwendigk�it, einen Vertragsbedienste­
ten des Entlohnungsschemaa JI vorUI�gehend zu Arbeiten heranzu­

zi�hen, die von Vertragsbedienstet n einer höheren Entlohnung.­

gruppe des EntlohnungsscheJlas II v rsehen werden, so gebOhrt Iha 

für dle Dauer dieser Verwendung ein Erglnzungszulaqe auf das "0-
natsentgelt, auf das er in der ölleren Entlohnung8gruppe An­

spruch hätte, Jedoch nur dann, we�n die vorUbergehende Verwen­

dung ununterbrochen lönger als e.nen Monat dauert. Die Dauer 
tlieser Verwendung darf sechs Honate: nicht Uberschreiten . 

Mt. I Z /I: 'I 
§ 2/1. i 
(8) Weib l i chen vertra�Sbedle

J
'steten "ebUhren fllr die 1·elt, 

wlihrend der sie nach § 3 Ahs. I bis 3 und § 5 Abs. I ae" I'utter­

schutogesetzes 19'/9, DGBL Nr. 22 , nicht bescMftl�t werden dUr­
fen, kRine BezUge, wenn die 18uf oden Barleietnnflen dftS �ozjal­

verBicherung6trä��rB fUr diese Z it 
die UUhe der vollen BezUge er,reichen; let dies nicht der Fall, 

so gebUh l"t ihnen eine Ergänzun� 4uf die vollen ßezU,z:e. Die 7oett, 
für die nach den angefilhrten Be8�Jllmungen ein Be8chAft l �unp:sver ­

pot besteht, gilt nicht als n tellstverhlnderUIlfl; 1111 Sinne des 
Aha. I .  

Art. I Z ,: 
§ 26. ' 
(2) Gemäß Ab •• 1 1it. a sind Ivoranzusetzen: 

2. die zeit der Ableistung �es präsenzdlenstes nach dem 

Wehrgesetz 1978, 8GBI. Hr. 150, �nd dt!8 Zivildienstes nach dem 

zivild ienstgeset z, 8GBl. Hr. 18111974, sowie die Zeit als 

Fachkraft für Entwicklungsllilfe t. sinne des 

EntwicklungshelfergesetzeH, BGBl l Hr. /1983; 
I 

(3) Abweichend von d�n Bestimmungen der Ahs. I und 2 ist das 

Monatsentgelt des vol1beschäftigten Vertra9sbedienstet.en des Ent­

lohnungsschemas 11 bis zur Vollendung des 18. Lebens jahre s  nach 

dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzilglich des Unter­

schiedsbetrages zwisr.hen dem Monatsentge lt der Entlohnullgsstu­

fen 2 und 1 zu bemessen. 

.( 41 Ergibt sich die Notwendigkeit, einen Vertragsbedienste­
ten des Entlohnungs.chemas 11 vorUbergehp.nd zu Arbeiten he�anzu­
aiehen, die von Vertragsbediensteten einer höheren Entlohnungs­
gruppe de. Entlohnungsschemas 11 versehen werden, so gebUh�t ihm 
für die Dauer dieser Verwendung eine Ergänzungszulage auf das Mo­
natsentgelt, auf das er in der höheren Entlohnungsgruppe An­
spruch hätte, jedoch nur dann, wenn die vorUbergeh;:!nde Ven"en­
dung ununtecbrochen länger als einen Monat dauert. Oie Dauer 
dieser Verwendung darf sechs Monate flicht iibt!rsehrelten. 

(8) Weiblichen Vertra�8bedien.teten ,.ehUhren fUr die ?elt, 

während der sie nach § 3 Abs. I bis 3 "nd § 5 Aha. 1 des �"tter­

schutzgesetzes 1979. FUB1. Hr. 221, nicht heschJ:iftlp:t werden dllJ-·­
fen, keine BezUge, wenn dJe laufenden BarleJatunllo!n des f1ozJa)­
versicherungsträgers CUr diese Zei t mi t Ausnah",e des fltl1l�e]de8 
d j e nöhe d er vollen BezUKe e I'rei chen; iat dies n ieht der Pe.) 1, 
80 gebUhrt ihnen eine Er gä nzun� auf die vollen RezUpe. nie 7.�it, 

fUr die nach den anp:eCUhrten BestimUlungen ein DeschfifthnmIlA"er­
bot bestl3ht, gilt nicht als DienstverhJnderunp im �lnne eies 
Abs. 1. 

2. die Zelt der Ableistung des Präsenzdienstes nach dem W@hr­

gesetz, 8GBI. Kr. 150/1978, und des Zivildienstes nach dem Zivil­
dienstgeset., BGBl. N •• 187/1974; 
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� (1' Den nachstehend anqefühcten Gruppen von 

vectcaqslehcecn der Entlohnunqsqcuppe J 3 gebÜhrt für jed� 

Jahreswochenstunde eIne Dienstz�laq.: 

1. Lehrer tü," WerJterzlehung an Htlupt&chulen, Sonderschulen, 

Pol ytechn i schr:tn l,ehc9änqen oder hai.lSwi ctschaft 1 iehen Berufsschulen 
mit d"!( Befähigung zum Unter richt in weckecziehung (füe "ädchen) und 

Ha�swi,tschatt an "auptschulen, 

V�[tcaQ91eh�ecn, die auf den in Z 1 und 4 angefÜhrten 

A(lJeit&plät�en verwendet werden und die auch die dort angeführte 

Befiihig,Jng luf " eisen, gebührt eine Dienstzulage auch dann, wenn 

sie d'!c Entlohnungsgruppe 1 2b 1 allgehöcen. Die Dienstzulage 

bf!tcäqt füc jede Jahceswochenstunde 

in der Entlohnung8gruppe 1 1 • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •  419,40 S, 

in der Entlohnangsq["upptt 1 2b 1 . .. ....... . . . . .... 104,90 S. 

Irl dt!'r Entlohn�n9sgrUppe 1 1 erhöht sich diese Dienstzulage bei 

den in Z J genannten fre.d.p�achleh["ern an Polytechnischen 

Lehrq änl.l@n und bei den in Z J g�nannten Leheern fJr 

"edce["zieh�oq an �() lyt echnischen Lehcgäng<en und 

hauswiclschafll:cller, 8'!ru fssch OJlen u. 152,20 S jährliCh. In der 

Entlohll�nG�qrupp� J 2b I erhöht sich die iM zweilen Satz 

anq'!fallrt� l)iel·�tzJlaqe bei d�n in Z 1 genan nten l�hcecn fac 

\J�(keeZl�hul.q �(l l'iJlrt�chniscll�n LellCQänqeQ �nd an 

haJswict�chdftlich�n Becutssch�len �. 38,lO S jähe.ich. 

(4) Vect e agslehcec (Kindergärtnerinnen) der 

Entlohu,JnrHi;.Jcuppe 1 l. die, ohne die i. Aba. 1 Z 1, 4 oder 5 

anqefJhrten Befähi9�ngen aufzuweisen, in einer der in diesen 

Restimm,Jnqen anqeführten vecwendunqen beschättigt w.cden, sowie 

Religionslehreen d�r Entlohnangsgruppe 1 1, die an Hauptschulen, 

Snndecseha len odec po lytechnischen Lehrgängen verwendet vecden, 

qebühet f�c jede Jahreswochenst�nde eine DienstZUlage von 

18J,10 S jä hrliCh ; sie erhöht sich bei "den an Polytechnis�hen 

Le-hcqänqen verwendeten Vectcagslehrecn u. 152,20 S. Der erste 

Satz ist auf Verlraqslehcec der Entlohnunqsgcupp. I 2b 1, die 

di� qemäO S 43 Abs. 2 auf V�rtraQslehrer der 

f;nt lohnJnqsCjcuppe J 2b 1 anzuwendenden Erfocdeenisse dec 

A.n 1 age 1 Zollt BDG 19·' 9 a�ssch lieBlich nach I 26.2 1 i t. b oder 

Z 26 . 8 dies�r Anlage erf�llen, sinnge.io .it dec "aBgabe 

dllzuw@nden, daß die D i enst zulage 45,90 5 und die für die 

veewend,Jnq an Polyt�chniseh�n LehrqänIJen vorgesehene Erhöhung 

(Jee Uienstzu laqe ]8�lO S beteäqt� Abs. ] i st auf diese Lehre, 

nietlt anz.Jwenden. 

(6) Veetcagsleheern des Entlohnungsschemas 11 L, die an 

1-'ülytechnisch<!!n Lehegängen Oeutsch beziehungsweise Hathe.atik 

untere lehten, gebührt füe die Dau.,r der ve n,endung füe jede 

,1ahres\oIochenstunde eine Dienstzulage in Höbe von 

199,50 S. wen n s1e in einee Schülergruppe oder _lasse 

leistunqsdlfferenzierten Unterri Cht erteilen, 

2. 249,10 S. welln sie in zwei oder _etlr Schült!'[C)ruppen odec 

�la6sef' l�istungsdiffeeenzi�ctel' Unteerieht erteilen. 

('I) Vertragsldhrern ( Vertragaerzi ehern ) des tntlohnu'IlII&8Che­

al/o.1ti 11 I" die 111 AUtllUlB von m indes tens drdl V iertel ihrer Lehr­

\tt!l'Vfl1chtung lila t;r�ieher an I nternatsschult!n ode-r !:Iehlil�rh6i­

mE'n des hundes oJer an gle ich,,*-r tigen Anstalt.en ... "rwendet werden, 

gdbührt - aof�rn I1h�ht § lu Ahs. 9 bLlJli anzu'tle nden 1st - fUr die 

l)ulIer der Vt!rwcndllng eine Brzi�h8r2.ula8d. lHe hrzlahdrsulase ba­

trugt jahrlieh 

? 

� (1) Den nachstehend anCJefüh[ten G[upp .. n Von 

Veetraqslehrern der Bntlohnung.gruppe J 1 gebÜhrt für jed� 

Jahre.wocbenstunde eine Dienstz�lage; 

1. Arbeit.lebe.cinnen an "HAuptschu,len, Sond'!csch.alen, 

Polytechnischen Lehrgingen oder ha�swictschaftlichen Berufsschulen 

_it der Befihiqunq zu. Untereicht in Weekeczi9bung (für "Ädcben) und 

Hauswirtschaft an Haupt6ch�len, 

Die Dienstzulage für jede .Jabceswochenstunde beteägt 4l9,40 S. sie 

echöht sieb bei den in I 1 genannten 'ce�.pcachlehcern an 

Polytecbnischen Lehrginqen und bei den in Z 1 genannten 

Arbeit.leheerinnen an Polytechnischen LehrQingen �nd 

bauswirtschaft lichen Beru.fsscbulen u. ) 52, 20 S jihe lieh. 

(4) Vertragslehrerinnen (Kindergäctnerinnen' der 

Entlohnung6geuppe 1 1, die , ohne die t. Abs. 1 Z 1, 4 oder 5 
angeführten Befähigungen aufauvelsen, in einer der in diesen 

Beati..ungen angeführten Verwendungen beSChäftigt werden, sowie 

Religion.lehrern-der Entlohnungsgruppe 1 l, die an Bauptschulen, 

Sonderschulen ode, Polytechnischen Lehrgingen verwendet werden, 

gebührt (Uc jede Jahre.wochenstunde eine DienstZUlage von i81,10 S 

jährlich: .le erhöbt .lcb bel den an POlyteChniSChen Lehrgängen 

verwendeten Lehcern u. 152,20 S. 

Ud Ve rtr8.8slehrern (Vertr8.8ser-&ieht1rn) dee BntlohntmR8&che­
.as 11 L. die i. AusII8.0 von .i ndes tens drei V ierte-l ihrf:.' Lehr­

verpflichtuns ale Erz ieher an IntE: rnats8Chu.1en lJ4Jer Schulerh�i­

.en des Bundes oder an gleichart igen Anstellten verwendet werden, 

gebührt - 80fttrn nicht § 10 Abe. 9 bLv!.i anzuwef.den iat - tür di e 

Dauer dttr V erwendul'l8 eine t:rzleherzulae,e. Oie lSrzleher:llltlge be­
tragt jHhrltch 
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in dfl:" 
in den 
in den 
in der 

Ent!ohnung!lgruPl'8 1 1 • • • • • •  "1" . . . . • . . .  
En tlohnung:lgruppen 1 28. • . . •  '1' • • • • • • • •  
Ent!ohnungsgruppen 1 2b . . •  · ·1 · · · · · · · · ·  
Entlohnungsgruppe i } . . . . . . r . . . . . . · ·  

30 013 S, 
26 511 5, 
22 039 S,' 
16 555 S.· 

I 
60 a Abu. }, 4, 8 und 9 des Uehal tage,etzea 1956 1st slnn&emilfl 

anzuwenden. I 
I 

(8) Vertragslehrern des EntlOhnun8SjChe-.aa 11 L, die zwar 

nicht in dem 1. Aba. 7 angefUhrten AuslII ß, aber mindestens 1. 

Au�maß von d.ei Achtel ihrer Lehrverpfl chtung als Erzieher an 

Internatsschulen oder SchU lertie1 men des Bundes oder an gleichar-
• I • 

tigen Anstalten ve.wend et. .... erden. gebU�['t - sofern nicht § 10 
Abs. 9 HLVU anzuwenden ist - fUr die lh,uer der Verwendung eine 

t;:-zieherzulai!;e im halben Ausmaß der im lAbS. 7 angef Uhrten Arwät­

ze. § 60 a Aba. 6 bis 9 ded üeha ltagea�tzea 1956 ist sinngemaß 

anzuwenden. I I 
I 

(9) Vertragslehr e l'n des Entlohnuns'sChelD8.S 11 L. die mit we­

niger als dem Ausmaß von drei Achtel i�rer Lehrverpflichtuna als 

E;-ziehe r ve:-wendet .... erden. gebührt keif_8 Erzieherzu lage. 

I Art. I zll. i 
Abfertigung der vel�tragslehrer 

� (1' S 3� Abs. 2 Z 1 ist n�cht anzuwenden, wenn da. 
Dienstv�rhältnis auf bestimmte zeit� jedoch auf ganze 

Unterrichtsperioden (5 38 Abs . 2) e�nge9angen und ohne 
Un ter brec hunq erneuert oder ver)än9�rt wurde. Schulferien 

zwischen den Unterrichlspecioden getten nicht als Unterbrechung 
iM Sil\n� di�ser Best immun<]. I 

I I 
(2)  Für die Bemessung der Abfer�igun9 sind die gemäß Aba. 1 

zusammenhängenden Dienstzeiten wie Feiten eines einzigen 

dur�hgehend�n DienstverhältnIsses z� behandeln; eine Abfertigung 

9�bührt daher nach Abs. 1 in verbln�U"9 mit S 35 lediglich am 

�nde di�ser g�samten p�riod�. 

(1) B�i Vertragslehrer n sind d r Be messung der Abfertigung 

an Stelle des für den letzten Hona des Dienstverhältnisses 

gebüh r enden Honatsentgeltes und de Haushaltszulage das 

"onats�ntg�lt und die Haushaltszul ge zu Grund� zo legen, die 

sich bl:'i Anwl"tndun9 der für df!'O letztan Honat d�s 

nip.nstv�r�ältni8Sf!& maßgebend410 Eu geltanaätzf! aus dem 

8 

lJurchschnit.t der wochp.nstundfmzahl der letzten 24 Kalendermrmate 

f!'rgeben. 

In der Ent!ohnungegruppe 1 1 . , . , • • • . • • . • • • • •  30 013 S, 
in den .Entlohnungs gruppen 1 28 . . . . . . . . . .  , ... 26 511 n, 
In den Entlohnungsgruppen 1 2b • . . • . . . . • . • . • •  �162 0535� f.:.,· '

. In der En t l ohnungsgruppe 1 3 . .. .. . . . . . . . . .. . � 

§ 60 a Abs. 3, 4. 8 und 9 des Gehal tsgesetzes 1956 1st Sinnll."aß 

anzu.wenden. 

(7) Vertragslehrern des Entlohnungs8chemas 11 L, die zwar 

nicht In dem im Aba. 6 angeführten Ausmaß, aber mindestens im 

AusIlaß von drei Achtel ihrer l,ehrverpflichtung ale Erzieher an 

lnt ernatsschule_n �der SchUlerhelmen des Bundes odal' an gleichar­

tigen Anstalten verwendet werden, gebUhrt - 801"orn nicht § 10 
Ab s. 9 BLVU anzuwenden ist - für die l)ausr der Verwendung cill� 
tr zieher zulage 1a halben Au.emaß der im Abu. 6 ungeführten Ant:lat.­
ze. § 60 a Aba . 6 bis 9 des Uehaltßg�seLzes 1956 ist ainngemaU 

anzuwenden. 

(6) Vert r88s 1ehrer n des EntlohnungsBcheDl&s 11 L, die mi t we­
niger als dem Ausmaß von drei Achtel ihrer Lehrverpflicht ung als 
Erzieher verwendet werden, gebUhrt keine Jo;rzieherzulage. 

Abfertigung der Vertragslehrer des Entlohnungssch@mas 11 L 

L.!!.:.. (1) 5 15 "bs. 2 Z 1 ist nich t anzuwenden. wenn das 

Dienstverhältnis zwar auf bestimmte Zeit, jedoch auf ganze Unter­

r ichtsperioden (S 38 Abs. 2) eingegangen und ohn e Unt�r:-brechunq 

erneuert oder verlängert wurde. Schulferien zwischen den Unter­
richtsperioden gelten nicht als Untecbn�chung im Sinne dieser Be­

s timmung . 

( 2 )  Der:- Bemessung der Abfertigung sind an Stelle des fUr den 

letzten Monat des Dienstverhäl tnisses gebührenden f1onatsentge)­

tes und der Haushaltszulage das ttonatspntgelt und die liaushalts­

zulage zugrunde zu legen, die dem Ourchschnitt der Woch�nstunden­

anzahl der letzten 24 Kalenclermonat.e entsprechen. 
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